
Sehr geehrte Damen und Herren,

seit 1982 sind wir Mitglied bei Horwath
International, einem weltweiten Kom-
petenznetzwerk von rechtlich selbstän-
digen mittelständischen Wirtschaftsprü-
fungs- und Beratungsunternehmen.
Das Netzwerk ist organisiert als Verein
Schweizer Rechts und hat mehr als 140
Mitgliedsfirmen an 560 Standorten in
über 100 Ländern. Mit einem Gesamt-
umsatz von über 3 Mrd. USD im Jahr
2008 gehört es damit zu den 10 füh-
renden weltweit tätigen Kompetenz-
netzwerken. In Deutschland wird das
Netzwerk durch die AWT Horwath, die
RWT Horwath in Stuttgart und die HSA
Horwath in Frankfurt a. M. vertreten.

Auf dem letzten Annual Meeting haben
die Mitglieder beschlossen, ab April die-
ses Jahres den Namen des Netzwerkes
auf „Crowe Horwath International“ zu
erweitern. Der neue Name verbindet
die internationale Bekanntheit der
Marke Horwath mit der von Crowe
Horwath LLP, der größten Mitglieds-
firma des Netzwerkes in den Vereinig-
ten Staaten. Die Namenserweiterung
stellt einen weiteren Schritt zu einem
einheitlichen Auftreten des Netzwerkes
auf dem weltweiten Markt dar und
symbolisiert unseren Anspruch, inte-
grierte Dienstleistungen auf höchstem

Qualitätsniveau grenzüberschreitend zu
erbringen. Damit tragen wir den stei-
genden Anforderungen Rechnung, die
der internationale Wettbewerb an Un-
ternehmen und Unternehmer auf der
ganzen Welt stellt.

Von unserem internationalen Kompe-
tenzaustausch profitieren alle unsere
Mandanten – vom weltweit operieren-
den Konzern über mittelständische Un-
ternehmen bis hin zu öffentlichen Ver-
waltungen, gemeinnützigen Unterneh-
men und Privatpersonen. Das reicht
von Fragen zur internationalen Rech-
nungslegung über internationales
Steuerrecht bis hin zu den Folgen der
EU-Integration und -Harmonisierung.

Seit Beginn unserer Mitgliedschaft hat
sich die AWT Horwath aktiv an den Ent-
scheidungsprozessen und –gremien
des Netzwerks beteiligt. Durch diesen
engen persönlichen Kontakt zu unseren
Partnern von Crowe Horwath Interna-
tional bieten wir Ihnen auch bei Ihren
grenzüberschreitenden Tätigkeiten die
bestmögliche Beratung und Betreuung.

Mit den besten Empfehlungen
Ihr
Manuel Rauchfuss
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Am 27.03.2009 trafen sich in München
insgesamt 19 Steuerexperten der
deutschsprachigen Mitgliedsfirmen von
Crowe Horwath International aus
Deutschland, Österreich, der Schweiz,
Liechtenstein und erstmals Luxemburg
zur jährlich stattfindenden D-A-Ch-Li-
Lu-Tagung. Veranstalter war dieses Jahr
die AWT Horwath. Im Rahmen dieses
Meetings wurden sowohl grenzüber-
schreitende steuerliche Themen als
auch neuere Entwicklungen in Gesetz-
gebung und Rechtsprechung der je-
weils beteiligten Länder in Form von
Vorträgen und Fallstudien erörtert. �

Horwath D-A-Ch-Li-Lu-Tagung in München

Wir freuen uns, Sie darüber informie-
ren zu können, dass unser Mitarbeiter
Herr Rechtsanwalt LL.M. Eur. Thomas
Weitl am 02.04.2009 zum Steuer-
berater bestellt wurde.

Herrn Weitl wurde darüber hinaus
Gesamtprokura für unser Haus erteilt.
Wir gratulieren Herrn Weitl zu seiner
Leistung und wünschen ihm in seiner
neuen Verantwortung viel Erfolg. �

Bestellung zum Steuerberater

Horwath Deutschland hat seine eng-
lischsprachige Broschüre „Investing in
Germany“ überarbeitet und neu auf-
gelegt. In der Broschüre werden tabel-
larisch die Eckpunkte des deutschen
Körperschaft-, Gewerbe- und Einkom-
mensteuerrechts dargestellt. Ferner
enthält die Broschüre eine Übersicht
über die Besteuerung von unbewegli-
chem Vermögen in Deutschland, über
die deutsche Umsatzbesteuerung so-

wie über die Höhe der Quellensteuer-
sätze auf Zinsen und Dividenden, die
nach den DBA mit Deutschland einbe-
halten werden.
Die Broschüre steht Ihnen auf unserer
Homepage zum Herunterladen zur
Verfügung. Gerne übersenden wir Ih-
nen auch kostenlos ein Exemplar.
Wenden Sie sich bitte bei Interesse te-
lefonisch an Frau Andrea Strasser (Tel.
089 76906-327). �

Investing in Germany 2009

Thomas Weitl

ERTRAGSTEUERN

Änderung eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags
bedarf Zustimmung durch die Gesellschafterversammlung der
Organgesellschaft

Zur Anerkennung einer körperschaft-
steuerlichen Organschaft muss zwi-
schen Organträger und Organgesell-
schaft ein Beherrschungs- und Ge-
winnabführungsvertrag auf minde-
stens fünf Jahre abgeschlossen wer-
den. Die Änderung dieses Vertrags be-
darf zu ihrer steuerlichen Anerken-
nung der Eintragung in das Handelsre-
gister sowie der Zustimmung der Ge-
sellschafterversammlung der Organ-
gesellschaft. Dies hat der Bundes-

finanzhof mit Beschluss vom
22.10.2008 (I R 66/07) entschieden.
In dem zu beurteilenden Fall war der
Beherrschungs- und Gewinnabfüh-
rungsvertrag zum 01.01.1997 abge-
schlossen worden und erstmals zum
Ende 2001 kündbar. Da der Vertrag je-
doch erst zwei Jahre später durch die
Eintragung im Handelsregister wirk-
sam wurde, verlängerten Organträger
und Organgesellschaft die Laufzeit des
Vertrages um zwei Jahre, damit der

steuerlich erforderliche Fünfjahreszeit-
raum gegeben war. Die Ergänzungs-
vereinbarung wurde jedoch ohne Zu-
stimmung der Gesellschafterversamm-
lung der Organgesellschaft abge-
schlossen und auch nicht im Handels-
register eingetragen. Nach Auffassung
des Bundesfinanzhofs hatte das Fi-
nanzamt in diesem Fall zu Recht die
steuerliche Anerkennung der körper-
schaftsteuerlichen Organschaft ver-
sagt. �
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Nach Auffassung des Bundesfinanz-
hofs (Urteil vom 26.09.2007, I R
58/06) ist bei börsennotierten Aktien,
die als Finanzanlage im Anlagevermö-
gen gehalten werden, von einer dau-
erhaften Wertminderung auszugehen,
wenn der Börsenwert zum Bilanzstich-
tag unter die Anschaffungskosten ge-
sunken ist und zum Zeitpunkt der Bi-
lanzaufstellung keine konkreten An-
haltspunkte für eine alsbaldige Wert-
aufholung vorliegen. Bei einer dauer-
haften Wertminderung kann in der
Steuerbilanz eine Teilwertabschrei-
bung vorgenommen werden. Wir dür-
fen diesbezüglich auf den Beitrag in
der Ausgabe April 2008 unseres News-
letters verweisen.

Der Bundesfinanzhof widersprach mit
diesem Urteil der damaligen Auffas-
sung der Finanzverwaltung. Mit
Schreiben vom 26.03.2009 hat sich
die Finanzverwaltung nun grundsätz-
lich der Meinung des Bundesfinanz-
hofs angeschlossen und möchte das
Urteil prinzipiell, soweit es um die Be-
wertung von börsennotierten Aktien
im Anlagevermögen geht, über den
entschiedenen Einzelfall hinaus an-
wenden.
Der Bundesfinanzhof hat offen gelas-
sen, ob jedes Absinken des Kurswertes
in der Bilanz nachvollzogen werden
muss oder ob Wertveränderungen in-
nerhalb einer gewissen Bandbreite aus
Gründen der Verwaltungsökonomie

und der Bilanzstetigkeit als nur vor-
übergehende Wertschwankungen zu
beurteilen sind. Hierzu hat die Finanz-
verwaltung nun konkrete Werte gelie-
fert. So sei von einer voraussichtlich
dauernden Wertminderung nur dann
auszugehen, wenn der Börsenkurs
� zu dem jeweils aktuellen Bilanz-

stichtag um mehr als 40 % unter
die Anschaffungskosten oder
� an zwei aufeinanderfolgenden Bi-

lanzstichtagen um jeweils mehr als
25 % unter die Anschaffungskosten
gesunken ist.

Hierbei sind zusätzliche Erkenntnisse
bis zum Zeitpunkt der Aufstellung der
Handels- bzw. Steuerbilanz zu berück-
sichtigen. �

BMF-Schreiben: Teilwertabschreibung von im Anlagevermögen
gehaltenen Wertpapieren

Wenn die Finanzverwaltung davon
ausgeht, dass Sie eine Tätigkeit ohne
Gewinnerzielungsabsicht ausüben,
beispielsweise um Ihre persönlichen
Neigungen zu verfolgen, liegt eine so-
genannte Liebhaberei vor. Die negati-

ven Einkünfte aus dieser Tätigkeit wer-
den von der Finanzverwaltung der pri-
vaten Lebensführung zugeordnet. Be-
sonders häufig unterstellt die Finanz-
verwaltung Liebhaberei bei Einkünften
aus Vermietung und Verpachtung so-

wie bei Einkünften aus Gewerbebe-
trieb. Jetzt hat der Bundesfinanzhof in
einem Urteil vom 28.08.2008 (VI R
50/06) entschieden, dass auch bei
nichtselbständiger Arbeit Liebhaberei
vorliegen kann. �

Liebhaberei auch bei Lohneinkünften möglich

Auch Holding kann „Finanzunternehmen“ i. S. d. § 8b VII KStG sein
Körperschaften vereinnahmen nach
§ 8b KStG sowohl laufende Gewinne
aus Beteiligungen an Kapitalgesellschaf-
ten als auch Gewinne aus der Veräuße-
rung solcher Beteiligungen faktisch zu
95 % steuerfrei. Damit soll eine Dop-
pelbesteuerung bei Bestehen von
Schachtelbeteiligungen vermieden
werden.
Dies gilt jedoch nicht für Beteiligungen,
die von Finanzunternehmen für den
kurzfristigen Eigenhandelserfolg ge-
halten werden (§ 8b Abs. 7 KStG). Im
vom Bundesfinanzhof mit Urteil vom
14. Januar 2009 (I R 36/08) entschiede-
nen Verfahren waren beide Vorausset-
zungen, also sowohl die Eigenschaft ei-
nes Unternehmens als Finanzunterneh-
men als auch die Frage, wann von ei-
nem Erwerb zur Erzielung eines kurzfri-
stigen Eigenhandelserfolges auszuge-
hen ist, streitig.
Der Bundesfinanzhof hat klargestellt,
dass eine Holding grundsätzlich als Fi-
nanzunternehmen i. S. d. § 8b Abs. 7
KStG einzustufen ist, wenn ihre Haupt-
tätigkeit im Erwerb und Halten von Be-

teiligungen besteht. Die in diesem Zu-
sammenhang heranzuziehende Defini-
tion des Finanzunternehmens nach § 1
Abs. 3 S. 1 Nr. 1 KWG erfordert nicht,
dass das Unternehmen seinen Beteili-
gungsbesitz fortwährend am Markt
"umschlägt" oder dass es sich bei jenem
Beteiligungsbesitz um seiner Art nach
"typischerweise" handelbaren Aktienbe-
sitz handelt.
Eine Eigenhandelsabsicht liegt nach
Auffassung des Bundesfinanzhof dann
vor, wenn der Ankauf mit dem Zweck
des kurzfristigen Wiederverkaufs er-
folgt, der darauf abzielt, bestehende
oder erwartete Unterschiede zwischen
Kauf- und Verkaufspreis zu nutzen und
dadurch einen Eigenhandelserfolg zu
erzielen.“
Im Streitfall hielt eine Holdinggesell-
schaft zunächst 4 % der Geschäftsantei-
le an einer Projektentwicklungsgesell-
schaft (GmbH). Später kaufte sie weite-
re 46 % hinzu und veräußerte alsbald
die gesamten 50 %. Die Holding hatte
die zunächst erworbenen 4 % im Anla-
gevermögen, die weiteren 46 % im

Umlaufvermögen bilanziert. Der Bun-
desfinanzhof entschied, dass von dem
Gewinn aus der Veräußerung der Antei-
le der Gewinn, der auf die Anteile des
Anlagevermögens entfallen ist, nach
§ 8b Abs. 2 KStG steuerfrei verein-
nahmt wird, während für die im Um-
laufvermögen gehaltenen restlichen
Anteile aufgrund § 8b Abs. 7 KStG ein
steuerpflichtiger Veräußerungsgewinn
erzielt wurde. Der Eigenhandelserfolg
erfasst jeglichen „Umschlag“ von Antei-
len, der darauf abzielt Unterschiede
zwischen Kauf- und Verkaufspreis zu
nutzen, unabhängig davon, ob dies im
Rahmen eines organisierten Marktes er-
folgt.
Damit hat die Rechtsprechung die
Verwaltungsauffassung, nach der § 8b
Abs. 7 KStG auch auf sog. Industrie-
Holdings anzuwenden ist, bestätigt. Es
ergeben sich jedoch nicht nur Nachtei-
le aus dieser Auslegung: Betroffene Hol-
dinggesellschaften können folglich
auch Verluste aus Veräußerungen bzw.
Teilwertabschreibungen steuerlich gel-
tend machen. �
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Das Bundeskabinett stimmte am
22.04.2009 dem Entwurf eines Geset-
zes zur Bekämpfung der Steuerhinter-
ziehung zu. Mit dem Gesetz soll die
Umsetzung der von der OECD entwi-

ckelten Standards zu Transparenz und
umfassendem Auskunftsaustausch in
Steuersachen gefördert und die Er-
mittlungsmöglichkeiten der Steuerbe-
hörden bei Geschäftsbeziehungen in

unkooperativen Staaten verbessert
werden.
Durch das Gesetz soll die Möglichkeit
geschaffen werden, eine Rechtsverord-
nung zu lassen, die folgendes vorsieht:

Kabinett beschließt Gesetz zur Bekämpfung der
Steuerhinterziehung

Teilwertabschreibungen auf eigenkapitalersetzende Darlehen
In einem weiteren Streitfall zu Schach-
telbeteiligungen i. S. d. § 8b KStG, be-
schäftigte sich der Bundesfinanzhof
(Urteil v. 14.01.2009, I R 52/08) mit
der Behandlung einer Teilwertab-
schreibung auf ein eigenkapitalerset-
zendes Darlehen, das eine Kapitalge-
sellschaft ihrer Tochtergesellschaft ge-
währte. Das zur Entscheidung stehen-
de Problem bestand darin, dass die
Finanzverwaltung § 8b Abs. 3 KStG,
wonach Aufwendungen in Zusam-

menhang mit steuerfrei vereinnahm-
ten Beteiligungserträgen ebenfalls
steuerlich unberücksichtigt bleiben,
auch auf Teilwertabschreibungen auf
eigenkapitalersetzende Darlehen an-
wendet.
Der Bundesfinanzhof entschied jedoch
entgegen der Auffassung der
Finanzverwaltung, dass § 8b Abs. 3
KStG ausschließlich solche Gewinn-
minderungen umfasse, die sich aus der
ertragsteuerlichen Behandlung des

Anteils selbst ergeben, und nicht jegli-
che mit dem Anteil wirtschaftlich zu-
sammenhängende Aufwendungen,
wie beispielsweise Verluste aus einer
durch das Gesellschafterverhältnis ver-
anlassten Darlehensgewährung. Dies
gilt jedoch nur bis Ende 2007, denn
mit Jahressteuergesetz 2008 wurden
ausdrücklich Gewinnminderungen in
Zusammenhang mit Gesellschafter-
darlehen in das Abzugsverbot nach
§ 8b Abs. 3 KStG miteinbezogen. �

UMSATZSTEUER

Möchte ein Unternehmer die ihm in
Rechnung gestellte Umsatzsteuer als
sog. Vorsteuer beim Finanzamt gel-
tend machen, benötigt er hierfür eine
Rechnung, die u. a. den Gegenstand
der Leistung, den Leistungsempfänger
und den Leistenden bezeichnet. Wei-
terhin ist nach dem Gesetz auch der
Zeitpunkt der Leistung bzw. Lieferung
anzugeben. Bis 2006 bestand Streit,
ob der Zeitpunkt der Lieferung auch
dann in der Rechnung anzugeben ist,
wenn der Lieferzeitpunkt und das
Rechnungsdatum identisch sind.
Der Bundesfinanzhof hat nun mit Ur-

teil vom 17.12.2008 (XI R 62/07) ent-
schieden, dass der Lieferzeitpunkt stets
zwingend anzugeben ist, und zwar
auch dann, wenn er mit dem Rech-
nungsdatum identisch ist. Ansonsten
wäre für das Finanzamt nicht ohne
weiteres erkennbar, ob der Zeitpunkt
der Lieferung mit dem Rechnungsda-
tum identisch ist oder ob die Angabe
des Lieferzeitpunkts aus anderen Grün-
den fehlt.
Der Bundesfinanzhof ließ hier offen,
ob die fehlende Angabe des Lieferzeit-
punkts durch einen beigefügten Liefer-
schein ersetzt werden konnte, da im

Streitfall auch auf dem Lieferschein der
Zeitpunkt der Lieferung fehlte.
Hinweis: Seit 2007 hat sich die Geset-
zeslage geändert. Seither gilt, dass
stets der Zeitpunkt der Leistung bzw.
Lieferung anzugeben ist. Eine Ausnah-
me ergibt sich laut Gesetz nur in Fällen
der Anzahlung (d. h. Zahlung vor der
Lieferung). In diesen Fällen ist der
Zeitpunkt der Vereinnahmung des Ent-
gelts anzugeben, sofern dieser Zeit-
punkt bei Rechnungserteilung fest-
steht und nicht mit dem Ausstellungs-
datum der Rechnung identisch ist. �

Angabe des Zeitpunkts der Lieferung in Rechnung zwingend
erforderlich

GESETZGEBUNG

Reform des Bilanzrechts verabschiedet
Nach dem Bundestag hat auch der
Bundesrat am 03.04.2009 dem Gesetz
zur Modernisierung des Bilanzrechts
(BilMoG) zugestimmt. Das Gesetz wird
daher nach Ausfertigung und Verkün-
dung in Kraft treten. Vorgesehen sind
u. a. neue Bilanzierungsregelungen,
die verpflichtend für Geschäftsjahre
anzuwenden sind, die nach dem
31.12.2009 beginnen. Sie können frei-

willig aber auch bereits für Geschäfts-
jahre angewendet werden, die nach
dem 31.12.2008 beginnen, dann al-
lerdings nur als Gesamtheit. Einige
Vorschriften, insbesondere zur Umset-
zung EU-rechtlicher Vorgaben, gelten
verpflichtend schon für Geschäftsjah-
re, die nach dem 31.12.2008 begin-
nen. Bilanzierungserleichterungen für
kleine und mittelgroße Unternehmen

können – soweit dies noch möglich ist
– schon für Geschäftsjahre, die nach
dem 31.12.2007 beginnen, in An-
spruch genommen werden. Über die
Änderungen, die sich gegenüber dem
Gesetzentwurf ergeben haben, wer-
den wir Sie in der kommenden Ausga-
be unseres Newsletters informieren. �
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Wer Geschäftsbeziehungen zu einem
Staat unterhält, der den OECD-Stan-
dard zum Auskunftsaustausch nicht
einhält, muss künftig erhöhte Nach-

weis- und Mitwirkungspflichten ge-
genüber den Finanzbehörden erfüllen.
Kommt er diesen Pflichten nicht nach,
könnten ihm beispielsweise der Be-

triebsausgabenabzug, eine Entlastung
von Kapitalertrag- oder sonstigen Ab-
zugssteuern oder die Steuerbefreiung
für Dividenden versagt werden. �

Der neue Überschuldungstatbestand und Fragen der Passivierung
von Gesellschafterdarlehen im Überschuldungsstatus

Mit Wirkung zum 18.10.2008 wurde
im Rahmen des Finanzmarktstabilisie-
rungsgesetztes ohne eine Übergangs-
frist § 19 Abs. 2 Satz 1 InsO (Insol-
venzordnung) in Kraft gesetzt. Danach
liegt nun eine Überschuldung dann
vor, wenn das Vermögen des
Schuldners die bestehenden Verbind-
lichkeiten nicht mehr deckt, es sei
denn, die Fortführung des Unterneh-
mens ist nach den Umständen über-
wiegend wahrscheinlich. Die Neufas-
sung des § 19 Abs. 2 Satz 1 InsO gilt
allerdings nur bis zum 31.12.2010. Ab
01.01.2011 gilt dann wieder der ur-
sprüngliche Wortlaut. Diese geänderte
Fassung des § 19 InsO basiert nun wie-
der auf der modifizierten zweistufigen
Überschuldungsprüfungsmethode.
Das bedeutet, dass bis zum
31.12.2010 im Fall einer positiven
Fortführungsprognose die rechneri-
sche Überschuldung nicht mehr zu
prüfen ist. Allein die Fortführungspro-
gnose reicht aus, um die Insolvenzan-
tragspflicht zu beseitigen.
Der Gesetzgeber hat diesen überra-
schenden Schritt zur Überwindung der
Finanzmarktkrise deswegen getan,
weil es wegen der derzeit oft schlagar-
tig eintretenden Wertverluste der Akti-
va (insbesondere Aktienportfolios und
Grundstücke) selbst bei einer positiven
Fortführungsprognose mit Fortfüh-
rungswerten zu einer Überschuldung
kommt.
Das Gesetz will so das ökonomisch un-
befriedigende Ergebnis vermeiden,
dass Unternehmen, bei denen über-
wiegend wahrscheinlich ist, dass sie
sich weiter erfolgreich auf dem Markt
bewegen können, wegen der Folgen
der Finanzmarktkrise zwingend einem
Insolvenzverfahren unterziehen müs-
sen.
Diese Vorschriften sind allerdings nicht
auf Finanzmarktunternehmen anzu-

wenden, da hier spezielle Vorschriften
des Kreditwesengesetzes greifen.
Die gesetzliche Änderung kann so ver-
standen werden, dass zu Gunsten des
Erhalts von Unternehmen das Insol-
venzausfallrisiko der Gläubiger dieser
Unternehmen erheblich vergrößert
wird. Wenn die vorhandenen Vermö-
gensgegenstände möglicherweise bei
einer späteren Insolvenz nicht ausrei-
chen, um die Schulden zu decken, ist
der Gläubiger benachteiligt.
Die in Schriftform zu erstellende Fort-
bestehungsprognose ist das qualitati-
ve, wertende Gesamturteil über die Le-
bensfähigkeit des Unternehmens in
der vorhersehbaren Zukunft. Sie wird
auf Grundlage des Unternehmenskon-
zepts und der Finanzplanung erstellt,
wobei diese schriftlich zu erläutern
und zu begründen sind. Dabei sind
Anpassungen wegen der Wirtschafts-
und Finanzkrise erforderlich, aus de-
nen deutlich wird, wie auf diese allge-
mein krisenhafte Situation reagiert
wird. Die Fortführungsfähigkeit des
Unternehmens ist gegeben, wenn die
Finanzplanung plausibel macht, dass
das finanzielle Gleichgewicht im Pro-
gnosezeitraum gewahrt bleibt. Diese
Prognosen müssen auf schlüssigen
und geeigneten Informationen und
Unterlagen beruhen, die im Wege der
Plausibilisierung, auch von Dritten
z. B. von Banken bei Kreditprolonga-
tionen, nachvollzogen werden kön-
nen.
Die neue Überschuldungsprüfung
läuft im Überblick wie folgt:
Die Zusammenschau des Unterneh-
menskonzeptes, des Finanzstatus und
des Finanzplans führt zur Fortbeste-
hensprognose. Ist diese positiv, liegt
ohne weitere Prüfung keine Überschul-
dung vor und es besteht somit auch
keine Insolvenzantragspflicht. Ist die
Fortbestehungsprognose negativ, ist

ein Überschuldungsstatus zu Liquida-
tionswerten zu erstellen. Wenn dieser
negativ ist, liegt eine Überschuldung
mit Insolvenzantragspflicht vor. Ist der
Überschuldungsstatus (zu Liquida-
tionswerten) positiv, liegt keine Über-
schuldung vor und somit besteht kei-
ne Insolvenzantragspflicht.

Die inhaltlichen Probleme der Fortbe-
stehensprognose können hier nur kurz
angedeutet werden. Die Kernschwie-
rigkeit besteht darin, eine aussagekräf-
tige und belastbare Fortbestehenspro-
gnose zu erstellen, die nicht nur auf
subjektiven Annahmen und Hoffnung
beruht, sondern auch objektiv nach-
vollziehbar ist.
Die Schwierigkeiten der heutigen Fort-
führungsprognose ergeben sich z. B.
daraus, dass Aussagen nur mit erhöh-
ter Unsicherheit möglich sind, ob Kre-
ditinstitute in naher oder ferner Zu-
kunft bestehende Kreditlinien verlän-
gern. Ein erhöhtes Risiko besteht auch
bei der Frage, ob nicht durch die Krise
Kunden in finanziellen Schwierigkeiten
sind und die Debitoren wertberichti-
gungsdürftig werden und somit wie-
derum Veränderungen in der Liquidi-
tätsplanung eintreten. Auch ist die Fra-
ge schwer zu beantworten, ob vorhan-
dene Kunden durch Insolvenz aus dem
Markt ausscheiden werden, oder ob
diese zumindest ihr Nachfragepoten-
tial drastisch senken, womit es zu einer
Unterauslastung in der eigenen Pro-
duktion kommt. Die heutige Fortbe-
stehensprognose muss denkbare
ungewisse Ereignisse beinhalten und
z. T. auch schnelle Reaktionsmöglich-
keit auf überraschend eintretende Ne-
gativereignisse aufzeigen.
Ein Ableitung der Prognose aus Ver-
gangenheitszahlen ist nur bei kriti-
scher Grundhaltung und dem notwen-
digen Risikobewusstsein möglich. Auf

INSOLVENZRECHT

WP/StB Friedrich
Schröder, Partner
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keinen Fall berechtigt die neue Über-
schuldungsprüfungsmethode zu blu-
migen und rosaroten Fortführungspro-
gnosen. Diese können strafbar sein.
Im Übrigen ist in der Fortbestehungs-
prognose auch eine Einschätzung der
künftigen gesamtwirtschaftlichen Ent-
wicklung aufzunehmen. Aus dieser ist
die Unternehmensentwicklung abzu-
leiten. Namenhafte Quellen behaup-
ten derzeit, dass eine gesamtwirt-
schaftliche Prognose innerhalb der
nächsten 2 Jahre mit erheblicher Unsi-
cherheit behaftet sein wird, so dass
hier nur alternative Szenarien helfen
können, um eine Fortbestehungspro-
gnose zu erstellen. In dieser Fortbeste-
hungsprognose sind auch Notmaß-

nahmen einzubauen, um bei beson-
ders kritischen künftigen Ereignissen
gerüstet zu sein.
Mit Wirkung zum 01.11.2008 wurde
bei § 19 Abs. 2 InsO ein zweiter Satz
angefügt. Danach sind Forderungen
auf Rückgewähr von Gesellschafterdar-
lehen oder aus Rechtshandlungen, die
einem solchen Darlehen wirtschaftlich
entsprechen, für die gem. § 39 Abs. 2
InsO zwischen Gläubiger und Schuld-
ner der Nachrang im Insolvenzver-
fahren hinter den in § 39 Abs. 1 Nr. 1
bis 5 InsO bezeichneten Forderungen
vereinbart wurde, nicht bei den Ver-
bindlichkeiten (im Überschuldungssta-
tus) zu berücksichtigen.
Aus diesem Satz wird im Umkehr-

schluss gefolgert, dass ohne eine
Rangrücktrittsvereinbarung das Darle-
hen des Gesellschafters im Überschul-
dungsstatus passiviert werden muss.
Diese neue Regelung bringt insoweit
Klarheit, als sie einen Rangrücktritt in
den Rang hinter die gesetzlich subor-
dinierte Forderung verlangt (§ 39 Abs.
2 InsO). Da der Überschuldungsstatus
die Gläubigergefährdung bei Unter-
nehmensfortführung aufzeigen soll,
muss der Rangrücktritt während der
gesamten Krisenzeit gelten.
Der Gesellschafter muss beim wirk-
samen Rangrücktritt bis zur Abwen-
dung der Krise die Befriedigung seiner
Forderung hintanstellen. �

Die Bundesregierung hat mit der am
05.04.2008 in Kraft getretenen
5. Novelle der VerpackV das geltende
Recht zur Erfassung und Entsorgung
von Verkaufsverpackungen umfassend
neu geregelt. Diese Regelung ist zu-
sätzlich zur privatrechtlichen Prüfung
der ordnungsgemäßen Entrichtung
der Lizenzentgelte für den „Grünen
Punkt“ (DSD) zu beachten.
Gemäß § 1 Abs. 1 VerpackV bezweckt
die Verordnung, die Auswirkungen
von Abfällen aus Verpackungen auf die
Umwelt zu vermeiden oder zu verrin-
gern. Um dies zu erreichen, soll die
Verordnung das Marktverhalten der
durch die Verordnung Verpflichteten
so regeln, dass die abfallwirtschaftli-
chen Ziele erreicht und gleichzeitig die
Marktteilnehmer vor unlauterem Wett-
bewerb geschützt werden.
Eine wesentliche Neuregelung betrifft
das Instrument der „Vollständigkeitser-
klärung“ für Verkaufsverpackungen
nach § 6 VerpackV, die Hersteller und
Vertreiber - unter bestimmten Voraus-
setzungen - für sämtliche von ihnen in
Verkehr gebrachte Verkaufsverpackun-
gen abzugeben haben (§ 10
VerpackV).
Verkaufsverpackungen im Sinne dieser
Verordnung sind hauptsächlich Ver-
packungen, die als eine Verkaufsein-
heit angeboten werden und beim End-

verbraucher (privat oder gewerblich)
anfallen, aber auch Verpackungen des
Handels, der Gastronomie und ande-
rer Dienstleister, die die Übergabe von
Waren an den Endverbraucher ermög-
lichen oder unterstützen (Servicever-
packungen) sowie Einweggeschirr.
Die in der Verantwortung der gesetzli-
chen Vertreter liegende Erklärung ist
jährlich bis zum 1. Mai für die im vor-
angegangenen Kalenderjahr erstmals
in Verkehr gebrachten Verkaufsver-
packungen abzugeben - erstmalig für
den Zeitraum 05.04. - 31.12.2008 am
01.05.2009.
Die Vollständigkeitserklärung ist von
einem Wirtschaftsprüfer, einem Steu-
erberater, einem vereidigten Buchprü-
fer oder einem unabhängigen Sach-
verständigen nach Anhang I Nr. 2
Abs. 4 VerpackV zu prüfen. Über das
Ergebnis dieser Prüfung der „Vollstän-
digkeitserklärung“ erteilt der Prüfer ei-
ne Bescheinigung, die gemäß § 10
Abs. 5 VerpackV mit qualifizierter elek-
tronischer Signatur gemäß § 2 Signa-
turgesetz zu versehen ist.
Diese Bescheinigung ist mit der
„Vollständigkeitserklärung“ für Ver-
kaufsverpackungen in einem PDF-Do-
kument zusammenzufassen und bei
der örtlich zuständigen Industrie- und
Handelskammer (IHK) in elektroni-
scher Form zu hinterlegen. �

5. Novelle der Verpackungsverordnung
(VerpackV)
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